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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

25.08.1993 

Geschäftszahl 

1Ob560/93 

Norm 

ABGB §26; 

Rechtssatz 

Die Organisation der Agrargemeinschaft durch Einrichtung der Mitgliederversammlung als willensbildendes 
Organ und des Obmanns zur Vertretung der AG Dritten gegenüber entspricht herkömmlicher Aufgabenteilung: 
Erstere hat nur interne Aufgaben, aber keine nach außen wirkende Vertretungsmacht, letzterer leitet die 
juristische Person und vertritt sie vor allem auch nach außen. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1993/08/25 1  Ob   560/93 

Rechtssatznummer 

RS0012382 


